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Beschlussvorschlag 
 
Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 
19 „Alte Kofferfabrik“ der Reuterstadt Stavenhagen  
 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit textlichen Festsetzungen sowie der Entwurf 
der Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt.  
 

2. Die Entwürfe des Bebauungsplanes mit den textlichen Festsetzungen und der 
Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB in das Internet einzustellen und unter 
www.stavenhagen.de zu veröffentlichen. Die beteiligten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind auf elektronischem Weg von der Veröffentlichung im 
Internet zu benachrichtigen. Zusätzlich ist der Planentwurf zum Bebauungsplan mit 
Begründung öffentlich auszulegen.  
 

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.  

 
    
Sachverhalt 
  
 
Mit der Auslegung als wesentlichstem Verfahrensschritt bei der Erarbeitung von 
Bauleitplanungen wird bezweckt, der Öffentlichkeit Gelegenheit zum Abgeben von 
Stellungnahmen zu geben. Bürger, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
erhalten dadurch die Möglichkeit, in einem förmlichen Verfahren ihre Vorstellungen zum 
Bauleitplanentwurf mitzuteilen oder auf seine Inhalte einzuwirken. Die öffentliche Auslegung 
bildet die Grundlage einer sachgerechten Abwägung durch die Stadt.  
 
Der vorliegende Planentwurf beinhaltet mit der im Bauausschuss am 23.02.2026 
abgestimmten Vorzugsvariante 1 die Darstellungen und Festsetzungen, die zum Erreichen 
der Planungsziele aus dem Aufstellungsbeschluss vom 21.10.2021 erforderlich sind 
(Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohnhäusern).  
 



 
Die Stadtvertretung möge die Entwürfe von Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen (Teil 
B) und Begründung zum Bebauungsplan Nr. 19 „Alte Kofferfabrik“ billigen und die öffentliche 
Auslegung beschließen. 
 
 
     
Finanzielle Auswirkungen: 
 Ja  Nein  x   

1. 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 
 

€ 

2. 
Jährliche 
Folgekosten/ -lasten 

 

 

€ 

3. 
Finanzierung/ 
Eigenanteil 
(i.d.R. = 
Kreditbedarf) 

 
 
€ 

4. 
Einmalige oder jährliche 
laufende 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten) 

€ 

 

  Veranschlagung im 
Ergebnishaushalt im 
HH-Jahr: 
Sachkonto: 

Veranschlagung im 
Finanzhaushalt im 
HH-Jahr: 
Finanzkonto: 

  

Keine Veranschlagung 

 
Anlage/n 

1 260528_Stavenhagen BP Alte Kofferfabrik - Begründung Entwurf (öffentlich) 
 

2 260528_Stavenhagen BP Alte Kofferfabrik - Planteil Entwurf (öffentlich) 
 

3 260528_Stavenhagen BP Alte Kofferfabrik Text-Festsetzungen Entwurf (öffentlich) 
 

4 Baugrundgutachten Stavenhagen Kofferfabrik (öffentlich) 
 

 
 



Bebauungsplan „Nr.19 Alte Kofferfabrik" Reuterstadt Stavenhagen 
 
Stand: 28.05.2026   Mecklenburgische Seenplatte  
Begründung Seite 1 von 20 Seiten 

   

Reuterstadt Stavenhagen 
 

Bebauungsplan 
„Nr.19 Alte Kofferfabrik“ 

(Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB) 

 
 

Begründung  Stand: 28.5.2026 

Beteiligungsexemplar gemäß § 13 a 
i.V.m. § 13 und §§ 3 Abs.2 und 4 Abs.2 BauGB 

 

 

Erstellt durch: 

iSA Ingenieure für Städtebau und Architektur 

Hauptstraße 44 

67716 Heltersberg  
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1. Allgemeines 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Nr.19 Alte Kofferfabrik“ beabsichtigt die Reuterstadt 

Stavenhagen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Neuordnung und 

wohnbauliche Entwicklung einer innerörtlichen Brachfläche im Bereich des Gülzower Damms zu 

schaffen. Das Plangebiet befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Kofferfabrik und stellt 

eine bereits anthropogen überprägte Fläche innerhalb des Siedlungszusammenhangs der Stadt 

dar.  

Ziel der Planung ist die Wiedernutzbarmachung einer ehemals gewerblich genutzten und teil-

weise brachliegenden Innenbereichsfläche zur Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes ge-

mäß § 4 BauNVO. Im Zuge der Planung soll ein städtebaulich geordnetes Wohnquartier mit Ein-

zel- und Doppelhäusern sowie ergänzender Mehrfamilienhausbebauung entstehen. Darüber 

hinaus sind private und gemeinschaftliche Freiflächen, Stellplatzanlagen, ein Kinderspielplatz so-

wie grünordnerische Maßnahmen vorgesehen.  

Die Entwicklung der Fläche dient insbesondere: 

der Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB, 

der Aktivierung innerstädtischer Flächenpotenziale, 

der Nachverdichtung innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen, 

der Reduzierung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen, 

sowie der Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums innerhalb der Reuterstadt Stavenhagen. 

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, wird der Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die zulässige Grundfläche im Sinne des 

§ 19 Abs. 2 BauNVO liegt deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 20.000 m². Darüber hinaus 

wird durch den Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet oder begründet, das einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Anhaltspunkte für eine Beeinträch-

tigung europäischer Schutzgebiete gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bestehen nicht. 

Entsprechend den Regelungen des § 13a BauGB wird von der Durchführung einer Umweltprü-

fung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleu-

nigte Verfahren sind erfüllt. 

Das städtebauliche Konzept sieht eine gegliederte Wohnbebauung mit mehreren Baufeldern vor. 

Innerhalb des Plangebietes werden unterschiedliche Gebäudetypologien ermöglicht, um ein dif-

ferenziertes Wohnraumangebot zu schaffen. Neben Einfamilienhäusern und Doppelhäusern ist 

im östlichen Bereich des Plangebietes auch eine verdichtete Wohnform mit bis zu sechs 

Wohneinheiten vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über eine zentrale Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung mit verkehrsberuhigtem Charakter. 

Im Rahmen der Planaufstellung wurden außerdem die vorhandenen Baugrund- und Umweltver-

hältnisse untersucht. Aufgrund der Vornutzung als Gewerbe- und Industriefläche wurden orien-

tierende Baugrund- und Kontaminationsuntersuchungen durchgeführt. Dabei wurden anthropo-

gene Auffüllungen, lokal schadstoffbelastete Bodenbereiche sowie bindige und teilweise nur 

eingeschränkt tragfähige Böden festgestellt. Die Untersuchungsergebnisse wurden bei der Pla-

nung und bei der Formulierung der Festsetzungen berücksichtigt. Insbesondere wurden Rege-

lungen zur Oberflächenentwässerung, zur Versickerung bzw. Rückhaltung von Niederschlags-

wasser sowie Hinweise zum Umgang mit belasteten Böden und zu erforderlichen 

Baugrundverbesserungsmaßnahmen in die Planung aufgenommen. 
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Mit dem Bebauungsplan „Nr. 19 Alte Kofferfabrik“ sollen somit die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und gleichzeitig ein Beitrag 

zur Revitalisierung innerörtlicher Brachflächen sowie zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung der 

Reuterstadt Stavenhagen geleistet werden. 

2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes; 

Geltungsbereich - Aufstellungsbeschluss 

2.1 Lage im Ortsgefüge 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes  

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Nr.19 Alte Kofferfabrik“ befindet sich innerhalb des Sied-

lungsbereiches der Reuterstadt Stavenhagen, innerhalb des Sanierungsgebietes „Historische Alt-

stadt“. 

Bei dem Gelände handelt es sich um das Gelände der ehemaligen Kofferfabrik, welches heute 

überwiegend brachliegt beziehungsweise durch Bestandsgebäude, befestigte Flächen und Frei-

flächen geprägt ist. Das Umfeld des Plangebietes ist überwiegend durch bestehende Wohnbe-

bauung geprägt. Somit ist die Fläche bereits in das bestehende Siedlungsgefüge eingebunden 

und über den Gülzower Damm erschlossen.  

2.2 Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nr.19 Alte Kofferfabrik“ umfasst die Fläche 

der ehemaligen Kofferfabrik im Bereich des Gülzower Damms innerhalb der Reuterstadt Staven-

hagen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung. Das Plangebiet umfasst die 

festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete, die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, 

Stellplatzflächen, Grünflächen sowie eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
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„Spielplatz“. Darüber hinaus sind Flächen für Baumpflanzungen und grünordnerische Maßnah-

men vorgesehen.  

 

 

Abb. 2 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches  

Der genaue Verlauf der Plangebietsabgrenzung ergibt sich abschließend aus der Planzeichnung 

gemäß § 9 Abs. 7 BauGB. 

2.3 Aufstellungsbeschluss 

Der Aufstellungsbeschluss wurde durch die Stadtvertretung am 21.10.2021, gemäß § 2 Abs.1 

BauGB, gefasst. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt.   
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3. Übergeordnete Planungen  

3.1 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

  

Abb.: 3 Auszug -Regionales Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte 

Der Bebauungsplan passt sich an die Ziele der Raumordnung an. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

 

 

Abb.: 4 Auszug – Flächennutzungsplan Stavenhagen 

4. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der  

Bebauungsplanung 

4.1 Planungserfordernis 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Nr.19 Alte Kofferfabrik“ wird erforderlich, um die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Neuordnung und wohnbauliche Ent-

wicklung der ehemaligen Gewerbefläche im Bereich des Gülzower Damms zu schaffen.  

Ziel der Planung ist die Wiedernutzbarmachung der brachliegenden und teilweise versiegelten 

Fläche zur Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes mit Einzel- und Doppelhausbebauung 

sowie ergänzender Wohnbebauung. Darüber hinaus sollen die erforderlichen Erschließungs-, 

Stellplatz- und Grünflächen geschaffen werden.  
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Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, da für die geplante Entwicklung derzeit keine 

ausreichende planungsrechtliche Grundlage besteht. Zudem wurden im Rahmen eines Bau-

grund- und Kontaminationsgutachtens anthropogene Auffüllungen, teilweise belastete Böden so-

wie eingeschränkte Versickerungsverhältnisse festgestellt, die bei der Planung berücksichtigt 

werden müssen.  

4.2 Planungsleitsätze 

Der Bebauungsplan soll gemäß § 1 Abs.5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 

gewährleisten und die geordnete Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Gewerbefläche ermög-

lichen. Ziel ist die Schaffung zusätzlichen Wohnraums innerhalb des bestehenden Siedlungsge-

füges der Reuterstadt Stavenhagen.  

Mit der Planung wird dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ Rechnung getra-

gen. Durch die Nachnutzung einer bereits anthropogen überprägten Fläche kann die Inanspruch-

nahme unbebauter Außenbereichsflächen vermieden werden. 

Gleichzeitig sollen durch Festsetzungen zur Bebauung, Begrünung und Oberflächenentwässe-

rung eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie angemessene Wohn- und Freiraumquali-

täten sichergestellt werden. 

4.3 Planungsgrundsätze 

Dem Bebauungsplan liegen insbesondere die Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Gewer-

befläche, die Schaffung eines geordneten Wohnquartiers sowie die städtebauliche Einbindung in 

die vorhandene Umgebung zugrunde.  

Die geplante Bebauung soll sich hinsichtlich Maßstäblichkeit und Struktur in die Umgebung ein-

fügen. Durch Festsetzungen zur offenen Bauweise, zu Gebäudehöhen sowie zur Grund- und 

Geschossflächenzahl werden unverhältnismäßige Baukörper vermieden.  

Darüber hinaus werden grünordnerische Maßnahmen, Baumpflanzungen sowie Regelungen zur 

Rückhaltung von Niederschlagswasser vorgesehen. Aufgrund der festgestellten Boden- und 

Wasserverhältnisse sind die Ergebnisse des Baugrundgutachtens bei der weiteren Erschlie-

ßungs- und Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
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5. Angaben zum Plangebiet 

5.1 Lage des Plangebietes 

Nachfolgend die Abbildung des Plangebiets 

 

 
Abb. 5:  Luftbild, Planungsraum und unmittelbare Umgebung 

5.2 Bestandsituation 

Die Fläche ist durch ehemalige gewerbliche Nutzungen, Bestandsgebäude, versiegelte und teil-

versiegelte Flächen sowie brachliegende Freiflächen geprägt. Teilweise sind Gehölz- und Suk-

zessionsstrukturen vorhanden.  

Im Rahmen der Baugrund- und Kontaminationsuntersuchung wurden anthropogene Auffüllungen 

sowie teilweise belastete Bodenbereiche festgestellt. Darüber hinaus weisen Teile des Unter-

grundes bindige und nur eingeschränkt tragfähige Böden auf. Die Versickerungsfähigkeit des Bo-

dens ist eingeschränkt.  

5.3 Siedlungsstruktur 

Das Umfeld des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnbebauung geprägt. In der Umgebung 

befinden sich vor allem Einzelhäuser sowie weitere kleinteilige Wohnstrukturen. Die geplante 

Entwicklung orientiert sich an den vorhandenen Siedlungsstrukturen. Durch die Festsetzung einer 

offenen Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern sowie ergänzender Wohnbebauung soll sich 

das neue Wohngebiet in das bestehende Ortsbild einfügen. Gleichzeitig wird durch die Festset-

zungen zu Gebäudehöhen und zum Maß der baulichen Nutzung eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung sichergestellt.  
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5.4 Bebauungsvorschlag 

Im Rahmen der Abstimmung wurden verschiedene Varianten eines Bebauungsvorschlags ein-

gereicht und abgeändert. Letztlich wurde eine Variante priorisiert, welche aber im Laufe der Ent-

wurfsplanung hin zum Bebauungsplan abgeändert wurde, und schließlich im nun vorliegenden 

Bebauungsplanvorentwurf mündet.  

Das städtebauliche Konzept sieht die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes mit mehre-

ren Baufeldern vor. Geplant sind Einzel- und Doppelhäuser sowie im östlichen Bereich ergänzend 

ein Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten.  

Die Gebäude gruppieren sich entlang einer zentralen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung mit verkehrsberuhigtem Charakter. Ergänzend sind Stellplatzflächen, private Grünflächen 

sowie eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ vorgesehen.  

Durch die Festsetzungen zur offenen Bauweise, zur Gebäudehöhe sowie zur Grund- und Ge-

schossflächenzahl wird eine städtebaulich geordnete Bebauung sichergestellt. Zusätzlich tragen 

die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen und Baumpflanzungen zur Durchgrünung des Wohn-

gebietes bei.  
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5.5 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Gülzower Damm und die Neue Straße. In-

nerhalb des Plangebietes ist eine zentrale Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung vorge-

sehen, die der inneren Erschließung der geplanten Wohnbaugrundstücke dient. Die Verkehrsflä-

che wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet. Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen 

sind im Zuge der Ausbauplanung Flächen für den ruhenden Verkehr Parkplatzflächen als 

„Längsparker“ vorzusehen (vgl. auch Systemskizze; Fahrbahn Regelquerschnitt). Im Bereich N3 

werden gemäß Planzeichnung (Umgrenzung von Flächen für Nebenanalgen, Stellplätze, Gara-

gen und Gemeinschaftsanlagen) Flächen für Stellplätze auf den nichtüberbaubaren Flächen des 

Baugrundstückes festgesetzt, um den öffentlichen Raum bezüglich des zu erwartenden ruhenden 

Verkehres, im Bereich N 3 sind max. 6 WE (Wohneinheiten Zulässig) zu entlasten.  

Der durch die geplante Wohnnutzung entstehende Ziel- und Quellverkehr kann über die beste-

henden Verkehrsflächen abgewickelt werden. Die erforderlichen privaten Stellplätze sind inner-

halb des Plangebietes nachzuweisen.  

5.6 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser sowie die technische Erschließung durch 

sonstige Ver- und Entsorgungsträger erfolgen über die bestehenden Netze der unmittelbaren 

Umgebung. Die erforderlichen Anschlüsse für Strom, Telekommunikation und weitere Versor-

gungseinrichtungen sind im Rahmen der Erschließungsplanung herzustellen.  

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die vorhandene Ortskanalisation. 

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser ist der zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzu-

leiten.  

Besondere Bedeutung kommt der Oberflächenentwässerung innerhalb des Plangebietes zu. Im 

Rahmen der Baugrunduntersuchung wurde festgestellt, dass die anstehenden Böden nur einge-

schränkt versickerungsfähig sind. Zudem wurden bindige Böden sowie zeitweise auftretendes 

Stauwasser festgestellt. Eine vollständige Versickerung des Niederschlagswassers innerhalb des 

Plangebietes ist daher nur eingeschränkt möglich.  

Zur Reduzierung des Oberflächenabflusses sowie zur Entlastung der Kanalisation wurden Fest-

setzungen zur Rückhaltung des Niederschlagswassers getroffen. Das anfallende Oberflächen-

wasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zurückzuhalten. Hierfür sind Zisternen beziehungs-

weise Rückhaltesysteme mit einem Mindestvolumen von 5m³ je Baugrundstück vorzusehen. 

Zusätzlich sind wasserdurchlässige Beläge für Stellplätze, Wege und Zufahrten festgesetzt.  

Die Festsetzungen dienen der geordneten Oberflächenentwässerung sowie der Berücksichtigung 

der vorhandenen Baugrund- und Wasserverhältnisse innerhalb des Plangebietes. 

5.7 Landespflegerische Situation 

Das Plangebiet ist bereits überwiegend anthropogen überprägt und durch ehemalige gewerbliche 

Nutzungen, versiegelte Flächen, Bestandsgebäude sowie brachliegende Freiflächen geprägt. In-

nerhalb des Gebietes befinden sich einzelne Gehölz- und Sukzessionsstrukturen.  

Da der Bebauungsplan, gemäß § 13a BauGB, als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufge-

stellt wird, gelten Eingriffe, die aufgrund der Planung zu erwarten sind, im Sinne des § 13a Abs.2 

Nr.4 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine förmliche Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs.4 BauGB wird daher nicht durchgeführt. Unabhängig hiervon sind die 

Belange des Natur- und Artenschutzes im Rahmen der Planung zu berücksichtigen.  
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Zur Sicherstellung einer angemessenen Durchgrünung des Plangebietes wurden Festsetzungen 

zur Begrünung der Grundstücksfreiflächen, zu Baumpflanzungen sowie zur Verwendung wasser-

durchlässiger Beläge getroffen. Darüber hinaus ist innerhalb des Plangebietes eine öffentliche 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ vorgesehen.  

Um den vorhandenen Grünbestand in seiner Form nicht komplett zu verlieren, werden gemäß 

Planzeichnung drei Bestandsbäume als wertvolles Grün erhalten und in die neue städtebauliche 

Entwicklung integriert.  

Stadtbäume prägen das Orts- und Landschaftsbild und besitzen eine hohe ökologische Funktion. 

Die Bäume sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen und dienen als Nahrungs- und 

Rückzugsraum für Vögel, Insekten und Fledermäuse. Insbesondere ältere Bäume besitzen durch 

Höhlen, Totholz und strukturreiche Baumkronen eine hohe Bedeutung für die Biodiversität. Zu-

dem können Stadtbäume zu einer Verschattung und Reduzierung sommerlicher Hitzebelastung 

führen.  

Die Baumgruppe ist nach den Bestimmungen des BNatSchG sowie durch § 18 NatSchAG M-V 

gesetzlich geschützt.  

5.8 Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde für das Plangebiet ein Baugrund- und 

Kontaminationsgutachten erstellt. Aufgrund der früheren gewerblichen Nutzung wurden im Un-

tergrund anthropogene Auffüllungen sowie teilweise schadstoffbelastete Bodenbereiche festge-

stellt.  

Die Untersuchungen ergaben lokal erhöhte Schadstoffgehalte innerhalb der Auffüllungen. Teil-

weise wurden belastete Bodenmaterialien festgestellt, die gemäß den abfallrechtlichen Vorgaben 

zu behandeln und zu entsorgen sind. Darüber hinaus wurden bindige und teilweise nur einge-

schränkt tragfähige Böden sowie erhöhte Wasserstände beziehungsweise Stauwasser festge-

stellt.  

Die Ergebnisse des Gutachtens sind bei der weiteren Erschließungs- und Ausführungsplanung 

sowie bei Erdarbeiten zu berücksichtigen. Entsprechende Hinweise zum Umgang mit belasteten 

Bodenmaterialien und zu den Anforderungen des Bodenschutzes wurden in die textlichen Fest-

setzungen aufgenommen.  

5.9 Archäologie 

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine archäologischen Fundstellen bekannt. Dennoch 

wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten auftretende archäologische Funde gemäß den 

geltenden denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen unverzüglich der zuständigen Fachbehörde 

zu melden sind.  
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 6. Planinhalt  

  

Abb. 7: Auszug Entwurf Planzeichnung Stand: 28. Mai 2026 

Der Entwurf des Bebauungsplanes setzt den Bebauungsplanvorschlag mit den erforderlichen 

bauplanungsrechtlichen, zeichnerischen Festsetzungen um. 

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen  

Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Ziel der 

Festsetzung ist die Entwicklung eines Wohngebietes innerhalb der ehemaligen Gewerbe- und 

Industriefläche der „Alten Kofferfabrik“. Die Festsetzung dient der Schaffung zusätzlichen Wohn-

raums innerhalb des bestehenden Siedlungsgefüges der Reuterstadt Stavenhagen.  

Zulässig sind Wohngebäude sowie ergänzende Nutzungen, die der Versorgung des Gebietes 

dienen und mit der Wohnnutzung vereinbar sind. Die gemäß § 4 Abs.3 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans, um eine dem Wohnen ent-

sprechende Gebietsstruktur zu sichern und Nutzungskonflikte innerhalb des Plangebietes zu ver-

meiden.  

 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der 

Geschossflächenzahl (GFZ), der Anzahl der Vollgeschosse sowie der maximal zulässigen Ge-

bäudehöhen bestimmt.  
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Mit der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 und der Geschossflächenzahl von 0,8 wird eine 

angemessene bauliche Ausnutzung der innerörtlichen Fläche ermöglicht. Gleichzeitig wird durch 

die Begrenzung der baulichen Dichte eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichergestellt.  

Die Festsetzungen zu den ausschließlich zwingend zulässigen Vollgeschossen sowie zu den 

Trauf- und Firsthöhen dienen der städtebaulichen Einbindung der geplanten Bebauung in die 

vorhandene Umgebung und verhindern die Entstehung unverhältnismäßiger Baukörper. 

 

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 

Stellung der baulichen Anlagen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Hierdurch wird die 

räumliche Ordnung der geplanten Bebauung innerhalb des Plangebietes gesichert und gleichzei-

tig ein ausreichender Gestaltungsspielraum für die spätere Bebauung ermöglicht. 

Die Festsetzung der Baugrenzen dient darüber hinaus der Sicherstellung angemessener Ab-

stände zwischen den Gebäuden sowie zur Gliederung der Bauflächen entlang der inneren Er-

schließung. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen dienen insbesondere der Unterbringung 

von Freiflächen, Begrünungsmaßnahmen sowie zur Durchgrünung des Wohngebietes.  

 

Bauweise 

Im Plangebiet wird, nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 1, 2 BauNVO, eine offene 

Bauweise festgesetzt. Zulässig sind entsprechend der Nutzungsschablonen Einzel- und Doppel-

häuser. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise orientiert sich an den vorhandenen Siedlungsstrukturen 

im Umfeld des Plangebietes und dient der städtebaulichen Einbindung der geplanten Wohnbe-

bauung. Gleichzeitig wird durch die Festsetzung eine aufgelockerte Bebauungsstruktur mit aus-

reichenden Freiflächen innerhalb des Wohngebietes sichergestellt.  

 

Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 

Die Festsetzungen zu Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen dienen der geordneten Nutzung 

der privaten Grundstücksflächen sowie der Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Stell-

plätzen innerhalb des Plangebietes. Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig, nicht überdachte Stellplätze auch in den hierfür festgesetzten Be-

reichen der nicht überbaubaren Grundstücksflächen.  

Durch die Festsetzungen soll gewährleistet werden, dass der ruhende Verkehr überwiegend auf 

den privaten Grundstücken untergebracht wird und der öffentliche Straßenraum von parkenden 

Fahrzeugen freigehalten werden kann. Gleichzeitig wird durch die Regelungen zu Nebenanlagen 

und Vorgartenbereichen eine geordnete Gestaltung der Grundstücksflächen sichergestellt. 

Darüber hinaus dienen die Festsetzungen der Sicherung angemessener Freiflächen innerhalb 

des Wohngebietes und tragen zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Plangebie-

tes bei.  

 

Landespflege und Grünordnung  

Das Plangebiet ist bereits überwiegend anthropogen überprägt. Durch die Festsetzungen zur 

Grünordnung und Landespflege soll dennoch ein angemessenes Maß an Durchgrünung inner-

halb des neuen Wohngebietes sichergestellt werden. 
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Hierzu wurden Festsetzungen zur Begrünung der Grundstücksfreiflächen, zur Erhaltung und 

Pflanzung von Bäumen sowie zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge getroffen. Darüber 

hinaus sind nicht überbaute Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen. 

Die Festsetzungen dienen der Verbesserung des Ortsbildes, der Durchgrünung des Wohngebie-

tes sowie der Reduzierung des Oberflächenabflusses.  

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen dient der Steuerung der baulichen 

Dichte innerhalb des Plangebietes. In den Bereichen N 1 und N 2 sind maximal zwei Wohnungen 

je Wohngebäude zulässig. Im Bereich N 3 sind maximal sechs Wohneinheiten zulässig.  

Durch diese Festsetzungen wird einerseits eine dem Standort angemessene Verdichtung ermög-

licht und andererseits die Entstehung unverhältnismäßig dichter Bebauungsstrukturen vermie-

den. Gleichzeitig wird die geplante Bebauung an die vorhandenen Siedlungsstrukturen im Umfeld 

angepasst.  

Die differenzierte Festsetzung innerhalb der einzelnen Baufelder ermöglicht ein abgestuftes 

Wohnraumangebot innerhalb des Plangebietes und trägt zu einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung der ehemaligen Gewerbefläche bei.  

Ver- und Entsorgung  

➢ Schmutzwasser 

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser ist der bestehenden Ortskanalisation zuzuleiten. 

Die Entsorgung erfolgt über die zentrale Abwasserreinigungsanlage. Durch die Festsetzung wird 

die ordnungsgemäße Ableitung und Behandlung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers 

sichergestellt.  

➢ Oberflächenwasser 

Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser ortsnah zu 

versickern und zurückzuhalten. Im Rahmen des Baugrundgutachtens wurde festgestellt, dass die 

anstehenden Böden nur eingeschränkt versickerungsfähig sind und teilweise Stauwasser auftritt. 

Zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses wurden daher Festsetzungen zur Rückhal-

tung des Niederschlagswassers sowie zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge getroffen. 

Das anfallende Oberflächenwasser soll möglichst innerhalb des Plangebietes zurückgehalten 

und bewirtschaftet werden.   

1. Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 

Nr. 14 BauGB) 

Das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf dem jeweili-

gen Grundstück zurückzuhalten. Hierfür sind Zisternen beziehungsweise Rückhaltesys-

teme mit einem Mindestvolumen von 5m³ je Baugrundstück vorzusehen.  

Die Festsetzungen dienen der Entlastung der Kanalisation sowie der Berücksichtigung 

der vorhandenen Baugrund- und Wasserverhältnisse innerhalb des Plangebietes. Auf-

grund der eingeschränkten Versickerungsfähigkeit des Bodens ist eine vollständige Ver-

sickerung des Niederschlagswassers innerhalb des Gebietes nur eingeschränkt möglich.  

 

➢ Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung erfolgt über die bestehenden Entsorgungsstrukturen der Reuterstadt Sta-

venhagen. Die erforderlichen Stellflächen für Abfallbehälter sind innerhalb des Plangebietes 

nachzuweisen. 
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Durch die Festsetzungen zu Stellplätzen und Nebenanlagen wird eine geordnete Unterbringung 

der erforderlichen Abfallbehälter innerhalb des Wohngebietes ermöglicht.  

➢ Elektroversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer Energie erfolgt über die bestehenden Versor-

gungsnetze. Die erforderlichen Leitungen und Hausanschlüsse sind im Rahmen der Erschlie-

ßungsplanung herzustellen.  

Die technische Versorgung des Plangebietes kann aufgrund der innerörtlichen Lage über die 

vorhandene Infrastruktur erfolgen.  

 

Verkehrsflächen 

 
Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten Verkehrsflächen dienen der verkehrlichen Erschlie-

ßung der geplanten Wohnbaugrundstücke. Die innere Erschließung erfolgt über eine Verkehrs-

fläche besonderer Zweckbestimmung mit verkehrsberuhigtem Charakter. 

Durch die Festsetzung der Verkehrsflächen wird eine geordnete Erschließung des Wohngebietes 

sowie die Erreichbarkeit der einzelnen Baugrundstücke sichergestellt. Gleichzeitig wird die 

Grundlage für die ordnungsgemäße Abwicklung des Anlieger-, Ver- und Entsorgungsverkehrs 

geschaffen.  

Die Dimensionierung der Verkehrsflächen orientiert sich an der geplanten Wohnnutzung sowie 

an dem zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrs innerhalb des Gebietes. Ergänzend werden Stell-

platzflächen innerhalb des Plangebietes vorgesehen, um den ruhenden Verkehr überwiegend auf 

den privaten Grundstücken beziehungsweise innerhalb der hierfür vorgesehenen Flächen unter-

zubringen.  

Darüber hinaus tragen die Festsetzungen zur geordneten städtebaulichen Strukturierung des 

Plangebietes bei und sichern die innere Erschließung des neuen Wohnquartiers.  

Durch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte wird eine dem Quartier angemessene Nutzung des Stra-

ßenraums gewährleistet.  

 

Öffentliche Grünfläche- Zweckbestimmung Spielplatz 

 

Innerhalb des Plangebietes wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spiel-

platz“ festgesetzt. Die Festsetzung dient der Schaffung wohnungsnaher Spiel- und Aufenthalts-

flächen innerhalb des neuen Wohngebietes.  

Durch die Anlage eines Kinderspielplatzes wird die Aufenthalts- und Wohnqualität innerhalb des 

Plangebietes verbessert. Gleichzeitig wird dem Bedarf an wohnungsnahen Freiflächen und 

Spielmöglichkeiten für Kinder innerhalb des Quartiers Rechnung getragen.  

Die Festsetzung trägt darüber hinaus zur Durchgrünung des Gebietes sowie zur Gliederung der 

Freiräume innerhalb des Wohnquartiers bei. Zulässig sind Spiel- und Aufenthaltsflächen sowie 

untergeordnete bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck des Spielplatzes dienen.  
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6.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen dienen der Sicherstellung eines geordneten und ge-

stalterisch abgestimmten Erscheinungsbildes innerhalb des Plangebietes. Gleichzeitig soll eine 

angemessene gestalterische Einbindung der geplanten Bebauung in die vorhandene Umgebung 

erreicht werden.  

Die Festsetzungen zu Dachformen und Dachneigungen ermöglichen einerseits einen ausreichen-

den architektonischen Gestaltungsspielraum und gewährleisten andererseits ein einheitliches 

städtebauliches Erscheinungsbild innerhalb des neuen Wohngebietes. Durch die Begrenzung der 

Dachneigungen wird eine geordnete Höhenentwicklung der Gebäude unterstützt.  

Die Regelungen zur Dacheindeckung sowie zu Fassadenmaterialien dienen der Vermeidung stö-

render oder unverträglicher Gestaltungselemente innerhalb des Wohngebietes. Glänzende und 

reflektierende Materialien werden ausgeschlossen, um negative Auswirkungen auf das Ortsbild 

zu vermeiden. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie bleiben hiervon unberührt und 

sind ausdrücklich zulässig. 

Die allgemeine Zulässigkeit von Dachbegrünung fördert das örtliche Mikroklima und sichert Maß-

nahmen der Klimaanapassung, etwa durch Regenrückhaltung im Starkregenfall. Die Festsetzun-

gen zu Dachgauben und Zwerchhäusern dienen der Gliederung und Maßstäblichkeit der Baukör-

per. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich Dachaufbauten in das Gesamtbild der Gebäude 

einfügen und keine unverhältnismäßigen Dachlandschaften entstehen.  

Die gestalterischen Anforderungen an die unbebauten Grundstücksflächen dienen der Sicher-

stellung einer angemessenen Durchgrünung des Plangebietes. Vorgärten und Freiflächen sind 

landschaftsgärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Die Anlage sogenannter „Schotter-

gärten“ wird ausgeschlossen, um negative Auswirkungen auf das Ortsbild sowie auf die ökologi-

schen Funktionen der Freiflächen zu vermeiden.  

Die Festsetzungen zu Einfriedungen dienen der Durchlässigkeit und ökologischen Funktion der 

Grundstücksgrenzen sowie einer ästhetischen und städtebaulichen Verträglichkeit.  

Die Regelungen zur Anzahl der notwendigen Stellplätze dienen der Sicherstellung ausreichender 

Stellplatzkapazitäten innerhalb des Plangebietes. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass zu-

sätzlicher Parkdruck im öffentlichen Straßenraum entsteht. Die Festsetzung wasserdurchlässiger 

Beläge für Stellplätze und Zufahrten trägt zusätzlich zur Reduzierung des Oberflächenabflusses 

bei.  

7. Beteiligung der Bürger und Behörden 

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im beschleunigen Verfahren, welches bei der Aufstel-

lung des Bebauungsplans der Innenentwicklung Anwendung findet, die Vorschriften des verein-

fachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 BauGB. 

Dementsprechend wird in diesem Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 

nach § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.  

7.1 Bürgerbeteiligung 

Der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Offenlage des Bebauungsplanes „Alte 

Kofferfabrik“ die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die öffentliche Auslegung des Bebau-

ungsplanentwurfes mit den Textfestsetzungen und zugehöriger Begründung erfolgt in der Zeit 

vom …bis zum …. 
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7.2 Behördenbeteiligung 

Die von der Planung betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom … bis einschließlich … an der Aufstellung des Bebauungsplanes 

beteiligt. 

8. Abwägung 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung des Bebauungsplanes die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nr. 19 Alte Kofferfabrik“ verfolgt die Reuterstadt Sta-

venhagen das Ziel, eine innerörtliche, ehemals gewerblich genutzte Brachfläche einer geordne-

ten wohnbaulichen Nachnutzung zuzuführen. Hierdurch wird dem Grundsatz „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ Rechnung getragen und zusätzlicher Wohnraum innerhalb des bestehen-

den Siedlungsgefüges geschaffen. 

Im Rahmen der Planung werden insbesondere die Belange der Wohnraumversorgung, der städ-

tebaulichen Ordnung, der Erschließung, des Boden- und Wasserhaushaltes sowie der Grünord-

nung berücksichtigt. Die Ergebnisse des Baugrund- und Kontaminationsgutachtens wurden bei 

der Planung und den Festsetzungen berücksichtigt. Die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung eingehenden Stellungnahmen sind im weiteren Verfahren gemäß § 1 Abs. 7 

BauGB zu prüfen und abzuwägen. 

9. Auswirkungen des Bebauungsplanes 

9.1 Auswirkungen auf die Umwelt 

Der Bebauungsplan „Nr. 19 Alte Kofferfabrik“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung ge-

mäß § 13a BauGB aufgestellt. Da es sich um die Wiedernutzbarmachung einer bereits anthropo-

gen überprägten innerörtlichen Fläche handelt, gelten Eingriffe, die aufgrund der Planung zu er-

warten sind, gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Eine förmliche Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird daher nicht durchgeführt. 

Durch die Planung wird eine ehemals gewerblich genutzte Brachfläche einer geordneten wohn-

baulichen Nutzung zugeführt. Hierdurch kann die Inanspruchnahme zusätzlicher Außenbereichs-

flächen vermieden werden. Gleichzeitig werden Festsetzungen zur Begrünung der Grundstücks-

flächen, zu Baumpflanzungen sowie zur Rückhaltung von Niederschlagswasser getroffen. 

Im Rahmen des Baugrund- und Kontaminationsgutachtens wurden anthropogene Auffüllungen 

sowie teilweise belastete Bodenbereiche festgestellt. Die Ergebnisse des Gutachtens sind bei der 

weiteren Erschließungs- und Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
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9.2 Auswirkungen soziale und wirtschaftliche Verhältnisse 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Entwicklung eines neuen Wohngebietes 

innerhalb des bestehenden Siedlungsgefüges der Reuterstadt Stavenhagen ermöglicht. Hier-

durch kann zusätzlicher Wohnraum geschaffen und die innerörtliche Entwicklung gestärkt wer-

den. 

Die Planung trägt zur städtebaulichen Neuordnung und Aufwertung der ehemaligen Gewerbe- 

und Brachfläche bei. Gleichzeitig wird durch die wohnbauliche Entwicklung eine sinnvolle Nach-

nutzung der innerörtlichen Fläche ermöglicht. Die vorgesehenen Grün- und Freiflächen sowie der 

geplante Spielplatz tragen zusätzlich zur Wohn- und Aufenthaltsqualität innerhalb des Gebietes 

bei. 

10. Flächenangaben 

Insgesamt beläuft sich die Gesamtfläche des Geltungsbereiches auf ca. 5.930m². Davon entfallen 

2.413m² auf Grundstücksfreiflächen, 1.317m² auf Bauflächen, 586m² auf öffentliche Grünflächen, 

1.528m² auf Verkehrsflächen und 86m² auf eingezeichnete Stellplatzflächen.  

11. Realisierung 

12. Kosten und Finanzierung 

 

 

 

 

Stavenhagen, den ……………………. 

 

 

 

…………………………  

(Stefan Guzu) 

Bürgermeister  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 
Baugrundgutachten Kofferfabrik Stavenhagen 





Reuterstadt Stavenhagen 

Bebauungsplan „Nr. 19 Alte Kofferfabrik“ 

(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) 

 

 

Textliche Festsetzungen 

mit örtlichen Bauvorschriften  Stand: 28.05.2026 

 

Beteiligungsexemplar 

gemäß § 13a i. V. m. § 13 und §§ 3 Abs.2 und 4 Abs.2 BauGB 

Erstellt durch: 
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A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN 

 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 348) 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

▪ Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015* letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach 
geändert sowie §§ 65a bis 65d und Anlage neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130) 

▪ Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
(Kommunalverfassung – KV M-V). In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 
2024, Fundstelle: GVOBl. M-V 2024 S. 270Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-
Pfalz vom 15. Juni 1970; zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2003 

▪ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

▪ Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) Vom 
23. Februar 2010*) Stand: letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. IS. 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. 
Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) 

▪ Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) Vom 30. November 
1992 G aufgeh. durch Artikel 19 Absatz 2 des Gesetzes vom 24. März 2026 (GVOBl. M-V 
S. 230, 285)Stand: letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184) 

▪ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz 
- BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

  



 
 

Textliche Festsetzungen zum B Plan „Nr.19 Alte Kofferfabrik“; Reuterstadt Stavenhagen 

Beteiligungsexemplar gem. § 13 a i.V.m. § 13 und §§ 3 Abs.2 und 4 Abs.2 BauGB 

  Stand: 28.05.2026 
 

  Seite 3 

▪ Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) In der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
Januar 1998. Zum 11.05.2026 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe Stand:
 letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. 
Dezember 2025 (GVOBl. M-V S. 731) 

▪ Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG - MV). 
Vom 13. Januar 1993 Zum 11.05.2026 aktuellste verfügbare Fassung der 
Gesamtausgabe Stand: letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184) 

▪ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S.502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

▪ Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) 4. Juli 2011*Stand: letzte 
berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 24. März 
2026 (GVOBl. M-V S. 230, 280) 

▪ Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) 

▪ Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der Fassung vom 9. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716) 

▪ DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Planung Ausgabe Juli 2002, Beiblatt 1: Berechnungsverfahren, Schalltechnische 
Orientierungswerte für die Städtebauliche Planung Ausgabe Mai 1987 Normausschuss 
Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin 

▪ DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Ausgabe November 1989 Normausschuss 
Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, aktuelle Form DIN 4109-5 vom August 2020 

▪ DIN 45 691 Geräuschkontingentierung in der Bauleitplanung Ausgabe Dezember 2006 
Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Vertrieb: Beuth 
Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin 

▪ Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) Sechste Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) vom 26.08.1998 
(GMBl. Nr. 26 vom 28.08.1998, S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5) 

▪ 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) 

▪ 18. BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 
1790), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 
4644) 

▪ VDI Richtlinie 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 
Ausgabe August 1987 
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▪ Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen 
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 186) 

▪ Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) Ausgabe 2006, korrigierter 
Nachdruck Mai 2012. 

▪ Sanierungssatzung „Historische Altstadt“ der Reuterstadt Stavenhagen vom 
17.12.1992 

▪ Gestattungssatzung Bereich Sanierungsgebiet der Reuterstadt Stavenhagen vom 
26.04.2004 
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I Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

1.1. Allgemeines Wohngebiet – WA (§ 4 BauNVO) 

Das Baugebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 
Zulässig sind: 

1. Wohngebäude, 
2. die Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke.  

Gemäß § 1 Abs.6 BauNVO sind folgende Arten von Nutzungen nicht zulässig: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr.1 BauNVO) 

- Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs.3 Nr.3 BauNVO) 

- Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs.3 Nr.4 BauNVO) 

- Tankstellen (§ 4 Abs.3 Nr.5 BauNVO)  

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

2.1. Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 BauGB) 

 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets wird die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 

mit 0,4 und die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,8 festgesetzt. Eine Überschreitung 

der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist bis zu einer GRZ von 0,6 

zulässig. 

 

2.2. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 16 Abs. 4 BauNVO) 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind gemäß Planeinschrieb 

(Nutzungsschablone N 2,) ausschließlich zwei Vollgeschosse zulässig. Innerhalb des 

allgemeinen Wohngebietes sind gemäß Planeinschrieb (N 3) ausschließlich zwei 

Vollgeschosse zulässig. In N 1 sind gemäß Nutzungsschablone maximal zwei 

Vollgeschosse zulässig.  
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2.3. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

 

Die Höhe der baulichen Anlagen werden durch maximale Traufhöhen (TH) sowie 

Firsthöhen (FH) bestimmt. 

 

2.3.1 Unterer Bezugspunkt für die maximal festgesetzten Traufhöhen und Firsthöhen ist die 

Höhe der Oberkante Fertigdecke der angrenzenden öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Verkehrsberuhigter Bereich, 

gemessen im Mittel der Gebäudelänge bzw. –tiefe. 

 

2.3.2 Die maximal zulässige Traufe ermittelt sich aus dem vertikalen Abstand zwischen dem 

unter 2.3.1 definierten Bezugspunkt und dem Schnittpunkt zwischen der aufgehenden 

Gebäudeaußenwand und der Oberkante Dachhaut. 

 

2.3.3 Die maximal zulässige Firsthöhe, bzw. Gebäudehöhe ermittelt sich aus dem vertikalen 

Abstand zwischen dem unter 2.3.1 definierten Bezugspunkt und dem höchsten Punkt 

der Dachhaut bzw. Oberkante der Attika, im Fall der Realisierung von Flachdächern. 

 

2.3.4  Die Erdgeschossfußbodenhöhe (OK Fertigfußboden) wird über der mittleren 

Oberkante der Straße, von der aus die Erschließung erfolgt, festgesetzt. 

 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 1 
BauNVO festgesetzt. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser entsprechend der 
Nutzungsschablonen. In N 2 sind nur Doppelhäuser zugelassen.  
 

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind mittels Baugrenzen festgesetzt. Ein 
Vortreten von Gebäudeteilen gemäß §23 Abs.3 BauNVO kann ausnahmsweise 
zugelassen werden. Für die beiden östlichen Baufelder sollen straßenseitig Baulinien 
festgesetzt werden.  

5. Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 
 
Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Nicht 

überdachte Stellplätze sind straßenseitig zwischen Straßenbegrenzungslinie und 

Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

 

6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 und 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Freistehende 

Nebenanlagen sowie genehmigungsfreie Nebenanlagen sind straßenseitig unzulässig.  

Hiervon ausgenommen sind: 
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Müllbehälterstandorte, Fahrradabstellanlagen, nicht überdachte Zuwegungen und 

Anlagen zur Ver- und Entsorgung. 

 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind Nebenanlagen der Kleintierhaltung 

nicht zulässig. 

 

7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB) 
 

Im Plangebiet sind in dem mit N 3 gekennzeichneten Bereich maximal sechs 

Wohneinheiten zulässig. In den mit N 1 und N 2 gekennzeichneten Bereichen sind 

maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

8. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 

Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und 

sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandeldienen (§ 9 Abs. 1 Nr.12, 14 und 

Absatz 6 BauGB) 

Das anfallende Schmutzwasser ist der Ortskanalisation mit zentraler 

Abwasserreinigungsanlage zuzuleiten. 

 

9. Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 

1 Nr. 14 BauGB)  

Das anfallende Oberflächenwasser auf den privaten Grundstücksflächen und 

sonstigen privaten abflusswirksamen Flächen ist auf dem Baugrundstück 

zurückzuhalten; zulässig ist die Rückhaltung und Bewirtschaftung mittels einer Zisterne 

und eine Ableitung eines Notüberlaufes in die bestehende Kanalisation. 

Das Rückhaltevolumen ist so zu bemessen, dass ein Rückhaltevolumen von 

mindestens 5 m³ je Baugrundstück nachgewiesen werden kann. Das 

Rückhaltevolumen ist auch für die innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten 

Verkehrsflächen nachzuweisen und herzustellen. 

 

10. Landespflegerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
Flächen für das Anpflanzen und Bindungen für die Bepflanzung und Erhaltung 

von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

25 a und b BauGB und Flächen für Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung der Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 
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10.1 Begrünung und Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

(§ 9 Abs.4 BauGB i.V. mit § 86 LBauO M-V) 

1. Die unbebauten Grundstücksflächen sind bis auf notwendige Zufahrten und 
Zuwegungen gärtnerisch zu begrünen. Mindestens 20% der nicht überbauten 
Grundstücksflächen sind mit Bäumen und Gehölzen zu bepflanzen.  

2. Mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen oder Zufahrten sind die Vorgärten 

gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Sie dürfen nicht als Lager- oder Arbeitsflächen 

genutzt werden. 

3. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien wie z.B. Folie und / oder Vlies, 

sind nur zur Anlage von ständig mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Mit 

Steinen, Kies, Schotter o.ä. Materialschüttungen bedeckte Flächen, in der Pflanzen 

nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind unzulässig. 

4. Auf den Baugrundstücken sind die in der Planurkunde zeichnerisch festgesetzten 
Baumpflanzungen anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen. Es sind vorzugsweise 
Bäume aus u.a. Pflanzliste auszuwählen. Für Abgänge sind entsprechende 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

 

10.2 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB) 

Auf den in der Planurkunde festgesetzten Standorten sind Hochstamm-Laubbäume 
aus u. a. Pflanzliste zu pflanzen. 

Gemäß Planskizze sind drei Bäume im Bestand zu erhalten.  

Für Baumpflanzungen im räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang ist nur eine 
Baumart zu verwenden. 

Die Inhalte der DIN 18916 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und 

Pflanzarbeiten) sind bei allen Pflanzungen zu beachten. 

Alle Pflanzungen sind spätestens 2 Jahre nach Baubeginn anzulegen und dauerhaft 

zu pflegen. 

 

11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

11.1 Oberflächenbefestigung 
 
Zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses sind alle Erschließungsflächen der 
privaten Grundstücke wie beispielsweise Stellplatzanlagen, Fußwege, Zuwegungen 
ausschließlich mit nachweislich wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Die 
Durchlässigkeit der verwendeten Materialien ist nachzuweisen. Beton- und 
Asphaltdecken sind unzulässig. Die abflusswirksamen Flächen auf den 
Baugrundstücken sind an die dezentrale Rückhaltung (Rigole /Zisterne o. ä.) 
anzuschließen. 
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11.2 Bauzeitenregelung und Maßnahmen der Baufeldvorbereitung 

 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG dürfen 
Baufeldeinrichtungen und Gehölzrodungen grundsätzlich nur außerhalb der 
Fortpflanzungszeiten in der Zeit vom 1. Oktober bis einschließlich 29. Februar 
vorgenommen werden. 

 

11.3 Bauzeitenregelung und Maßnahmen der Baufeldvorbereitung  
Vergrämung – Vermeidung der Quartiernahme (Minimierung) 
In Vorbereitung der Bau- und Abrisszeiten an der bestehenden Bebauung sind 
Vergrämungsmaßnahmen zur Vermeidung einer Quartiernahme, durch Öffnung und 
Belichtung des Gebäudeinnenraums, händische Abdeckung von Dachpartien, speziell 
entlang des Ortgangs vorzunehmen. 

12.  Öffentliche Grünflächen- Zweckbestimmung Spielplatz (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB) 

Die in der Planzeichnung festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Spielplatz“ dient der Anlage eines Kinderspielplatzes 

einschließlich der hierfür erforderlichen Spiel- und Aufenthaltsflächen. 

Zulässig sind Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten, Wegeflächen, Einfriedungen, 

Beleuchtungseinrichtungen und untergeordnete Nutzungen, die dem Nutzungszweck 

„Spielplatz“ dienen.  

Die Grünfläche ist entsprechend der Ausführungsplanung der Spielplatzplanung 

herzustellen und dauerhaft gärtnerisch zu pflegen. Versiegelte Flächen sind auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren. 

13.  Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 

Die in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen dienen der 

Erschließung des Plangebietes. Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

„Verkehrsberuhigter Bereich“ dienen dem gleichberechtigten Verkehr aller 

Verkehrsteilnehmer. Die Befestigung der Verkehrsflächen ist auf das erforderliche 

Mindestmaß zu beschränken. Nicht notwendige versiegelte Flächen sind unzulässig. 

14.  Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 

Die vier Meter breite Verkehrsfläche ist mit Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger 

zu belasten. Die Haupterschließung ist mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten 

der Versorger und der Allgemeinheit zu belasten.  
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II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 

1. Gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 
86 Abs.1 LBauO M-V) 
 

1.1 Dachform 
 
Die Dachformen sind frei wählbar.  
Garagen und Nebengebäude sollen sich hinsichtlich der Dachform dem jeweiligen 
Hauptgebäude angleichen.  
 

1.2 Dachneigungen 
 
Die zulässige Dachneigung für Haupt- und Nebengebäude beträgt gemäß Einschrieb 
in der Nutzungsschablone 0° bis 30°. 
 

1.3 Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind nur Dachziegel oder Dachsteine zu verwenden. Der 
zulässige Farbbereich ist rot, rotbraun, braun bis anthrazit. Bedachungsmaterial mit 
Glasuren oder Glanzengoben sind unzulässig. Der Farbton der Dachrinnen und 
Regenfallrohre muss dem Farbton der Fassade angeglichen werden. Kupfer- oder 
Zinkblech können in der Eigenfarbe verwendet werden.  
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind allgemein zulässig. 

1.4 Dachgauben und Zwerchhäuser 
 
Dachaufbauten sind allgemein zulässig. Die Gesamtbreite der Gauben darf auf jeder 
Gebäudeseite nicht mehr als 1/2, die Breite jeder Einzelgaube nicht mehr als 1/3 der 
Gebäudebreite, max. jedoch 4,0 m betragen. Der Abstand zu den Ortgängen muss 
mindestens 1,0 m betragen. 
 
Vor- und Rücksprünge im Grundriss, z.B. bei Zwerchhäusern, bei denen sich durch 
geometrische Bedingungen höhere Traufen ergeben, sind maximal mit einer Breite 
von 1/3 der Baukörperlänge zulässig. 
 

1.5 Fassaden/Außenwandflächen 
 
Für Fassaden sind nur Oberflächen aus Glattputz, Ziegelmauerwerk oder Holz 
zulässig. Glänzende Oberflächen und glänzende Anstriche, Verkleidungen mit Fließen 
oder Materialimitaten sind nicht zulässig. Holzfassaden und Blockbohlenhäuser sind 
unzulässig.  
Putz ist als ungemusterter Glattputz herzustellen, der plastische Gliederungen erhalten 
kann. Die Korngröße des Putzes darf 2mm nicht überschreiten. Der Fassadenfarbton 
muss auf der Gesamtfläche der Fassade einheitlich sein. Plastische 
Gliederungselemente und Sockelflächen dürfen mit helleren oder dunkleren 
Abstufungen der Fassadenfarbe getönt werden.  
Nebenanlagen und Garagen sollen sich hinsichtlich der Fassadenoberfläche dem 
jeweiligen Hauptgebäude anschließen.  
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1.6  Gründächer 
Gründächer sind im Plangebiet allgemein zulässig. Bei Gründächern darf von den 
Festsetzungen zur Dachneigung und -farbgestaltung abgewichen werden.  

 
2. Gestalterische Anforderungen an nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

(§ 86 Abs.1 Nr.5 LBauO M-V)) 
 

2.1 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
 
Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind mit einheimischen Pflanzen der 
unter Hinweise vorgeschlagenen Artenauswahlliste landschaftsgärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- und Lagerflächen genutzt 
werden. Die sogenannten „Schottergärten“ sind unzulässig. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien insb. Folien und Vliese sind nur zu Anlage von ständig mit 
Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

 

2.2 Einfriedungen 
 
Einfriedungen an der Grundstücksgrenze zu den Verkehrsflächen sind nur mit Mauern, 
standortgerechten lebenden Hecken sowie Zäunen bis zu einer Höhe von 0,70 m 
zulässig.  
Bei der Herstellung von Sichtmauerwerk sind rote bis rotbraune Mauerziegel im 
Normalformat zu verwenden, deren Oberfläche maschinell genarbt oder anderweitig 
als Formabdruck gemustert sein darf. Riemchenverkleidungen müssen in allen 
Oberflächendetails die Wirkung eines konstruktiven Sichtmauerwerks aufweisen. 
Sichtmauerwerk ist oberflächenbündig in der Farbe hellen Kalkmörtels bis mittelgrau 
zu verfügen. 
 

3. Anzahl der notwendigen Stellplätze (§ 86 Abs.1 Nr.4 LBauO M-V) 
 

3.1 Anzahl erforderlicher Stellplätze 

Je Wohngebäude sind mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen. Bei Gebäuden mit 
mehr als einer Wohneinheit ist je Wohneinheit mindestens ein Stellplatz herzustellen. 
Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Im 
allgemeinen Wohngebiet N 3 sind gemäß Planzeichnung sieben Parkplätze in 
vorgegebener Art und Weise zu befestigen. 
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B HINWEISE OHNE FESTSETZUNGSCHRAKTER 
 
1. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit die 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt 

werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang 

der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 

Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

2. Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln 

und einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB “Schutz des 

Mutterbodens” und auf die DIN 18915, Blatt 2, “Bodenarbeiten für 

vegetationstechnische Zwecke”, wird ausdrücklich hingewiesen. 

3. Der bei einer Unterkellerung anfallende unbelastete Erdaushub ist aus ökologischen 

Gesichtspunkten (Minimierung von Abfällen und deren Transport) nach Möglichkeit 

im Rahmen einer sukzessiven Freiflächengestaltung bei den privaten Grünflächen zu 

integrieren und einer unmittelbaren Verwertung zuzuführen. 

4. Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu 

beachten. Es werden Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

5. Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich 

unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 

2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse – Außenhaut Leitung) eingehalten 

werden. Kann dieser zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Leitungen 

erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind in Absprache mit dem jeweiligen 

Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau 

von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen. 

6. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Schmutzwasser wird in die 

öffentliche Kanalisation eingeleitet und zur Behandlung der Kläranlage zugeführt. 

7. Zur Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken 

werden offene Rasenmulden, Rigolen oder auch Zisternen mit ganzjährigem 

Verbrauch empfohlen. Notüberläufe dürfen nicht an den neuen Kanal angeschlossen 

werden. 

 Oberflächenwässer sind auf dem jeweiligen Grundstück zu bewirtschaften und zu 

verwerten. 

8. Zur Versickerung von Oberflächenwasser sind die Vorgaben der Richlinie DWA-A 

138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser“ maßgebend. 

9. Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser ist die 

Trinkwasserverordnung (TrinkwVO 2001) zu beachten. 
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10. In Abhängigkeit von dem lokalen Grundwasserflurabstand ist zum Schutz gegen 

Vernässung eine Unterkellerung von Gebäuden in Form von wasserdichten Wannen 

auszubilden. 

11. Die Vernässung angrenzender Gebäude muss ausgeschlossen werden. 

12.  Die Ableitung von Drainagewasser in die Kanalisation ist nicht erlaubt. 

13. Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag beizufügen; der 

Entwässerungsantrag ist gesondert an den Wasserzweckverband Malchin 

Stavenhagen zu stellen. 

14. Bei Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sind stets die Bestimmungen des 

WHG und des LWG sowie insbesondere die Anlagenverordnung zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AWSV) zusammen mit den einschlägigen technischen 

Regelwerken zu beachten. 

15. Bei der Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen sind die vorhandenen und ge-

planten Baumstandorte und Vegetationsflächen zu berücksichtigen. 

16. Die bei der Maßnahme anfallenden Abfälle (mineralische und nicht mineralische 

Abfälle) sind aufzunehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Bei der Behandlung der anfallenden Abfälle sind das Verwertungsgebot und die 

Vorgaben der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß dem Gesetz 

zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 

2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02. März 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) zu beachten. 

Zudem wird auf die Verordnung über Anforderung an den Einbau von mineralischen 

Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – 

ErsatzbaustoffV) vom 09.Juli 2021 (BGBl. I s. 2598) zuletzt geändert durch Artikel 1 

der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr.186“ verwiesen. Die darin 

enthaltenen Hinweise zur Verwertung von Boden und Bauschutt in bodenähnlichen 

und technischen Anwendungen sind zu beachten. 

17. Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen 

Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden empfohlen. Die Ergebnisse 

sollten Grundlage für Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche 

Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsächlich kritische Werte 

festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt 

des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 
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18. Artenauswahllisten (Anleitung für Bauherren) Gemeinde Stavenhagen 

Artenauswahl der Baumpflanzungen 1. Ordnung  

Qualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm 

Acer platanoides Spitzahorn   

Acer pseudoplatanus  Bergahorn   

Fraxinus excelsior  Esche   

Quercus petraea  Traubeneiche  

Quercus robur  Stieleiche  

Tilia cordata  Winterlinde  

Obstbäume einschließlich Schalenobst in Sorten  

 

Artenauswahl der Baumpflanzungen 2. Ordnung  

Qualität: Hochstamm, 2x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm 

Heister, Höhe 150-200 cm  

Acer campestre  Feldahorn  

Betula verrucosa  Sandbirke  

Carpinus betulus  Hainbuche  

Prunus avium  Wildkirsche  

Sorbus aria   Mehlbeere  

 

Artenauswahl der Strauchpflanzungen  

Qualität: 2x verpflanzt, 3-5 Tr., Höhe: 60 - 100 cm  

Cornus sanquinea  Roter Hartriegel  

Corylus avellana  Haselnuss  

Crataegus monogyna  Weißdorn  

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche  

Prunus spinosa  Schlehe  

Rosa canina   Hundsrose  

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder  
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